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Landesverband Amateurtheater BW e.V. Haushaltsjahr 2026




Postwiesenstr. 5A
70327 StuttgartInfoblatt zur Prüfung einer Landesförderung für laufende Programmarbeit
(FöRiLi 3.6) 

Vollständig ausfüllen


ALS PDF PER E-MAIL AN 
foerdermittel@amateurtheater-bw.de


	


	



	Angaben zur Bühne
(Bitte aktuelle Adresse des Ansprechpartners eintragen!)

	Bühnenname:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Straße, Hausnummer:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	PLZ, Ort:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Telefon:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Homepage
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Social media
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Vorsitzende/r:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Ansprechpartner:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Mitgliedschaft im LABW 
	☐ Ja     ☐ Nein 

	Berechtigung zum Vorsteuerabzug (§15 UstG)
	☐ Ja     ☐ Nein



Es gelten die Förderrichtlinien des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst BW. 

Auszug:
1.2 Rechtsgrundlage und allgemeine Zuwendungsbestimmungen
Die Förderung erfolgt im Rahmen der im Staatshaushaltsplan veranschlagten Mittelnach Maßgabe dieser Richtlinien, der §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)sowie den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften und den maßgeblichen Bestimmungen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG). Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.
3.6 Förderung der laufenden Programmarbeit
Zur Förderung der laufenden Programmarbeit von Amateurtheatern mit fester Spielstätte (festes Haus oder Freilichttheater) erhält der Landesverband Amateurtheater einen jährlichen Zuschuss zur Weitergabe als institutionelle Förderung. Die Höhe der Förderung richtet sich nach dem jährlichen Haushaltsplan und kann bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Kosten betragen, jedoch mindestens 5.000 € und höchstens 15.000 €. Gefördert werden können Amateurtheater mit professioneller jährlicher Wirtschaftsprüfung, einem festen Gelände oder Theatergebäude in Besitz oder langjähriger Pacht sowie einer mindestens 5-jährigen überregionalen Amateurtheatertätigkeit in Baden-Württemberg vor Antragstellung. 
Erläuterungen
Mit den Zuwendungen für die laufende Programmarbeit werden Amateurtheater mit fester Spielstätte (Festes Haus oder Freilichttheater) zur Deckung der gesamten Ausgaben auf der Grundlage ihres jährlichen Haushaltsplanes gefördert. Soweit regelmäßig wiederkehrende Projekte in die laufende Programmarbeit überführt werden sollen, können diese zur Bemessungsgrundlage der Programmarbeit des Vorjahres hinzugerechnet werden. Die Bemessungsgrundlage sind die Durchschnittserlöse der letzten drei Jahre. Amateurtheater, die bereits durch andere Programme des Landes gefördert werden, erhalten für dieselbe Maßnahme keine weiteren Zuwendungen. 
Für die Abrechnung von Personalkosten ist das Besserstellungsverbot zu beachten. Nicht zuwendungsfähig sind Kosten für Geschenke, Repräsentationskosten sowie Kosten, die auch ohne die laufende Programmarbeit entstanden wären. Nicht gefördert werden Mitgliederversammlungen, Verbandstagungen, Vorstandsitzungen u.ä., das Bestreiten von reinen Repräsentationsaufgaben und Feierlichkeiten sowie Jubiläumszuwendungen an Mitglieder und Mitarbeiter: innen. 
ANGABEN zur laufenden Programmarbeit bis 2025
	
Bitte auswählen!
	
☐ festes Haus (mind. 30 Vorstellungen/Jahr)
	
☐  Freilichtbühne (mind. 15 Vorstellungen im Jahr)

	Kann die Bühne ein mindestens 5-jähriges Bestehen nachweisen?
	☐ ja 
☐ nein

	Das Amateurtheater wurde bereits durch das Land gefördert
	☐ ja 
☐ nein

	Wenn ja: welches Programm?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Wie weisen Sie Ihre überregionale Öffentlichkeit der letzten 5 Jahre nach? 
	☐ jährliche Zuschauerstatistiken
☐  Presseberichte
☐  Sonstiges (z.B. wissenschaftliche
      Studien)

	Ihr Theaterprogramm besteht überwiegend aus Eigenproduktionen
	☐ ja 
☐ nein

	Mindestens 60% der Darsteller:innen sind Amateur:innen
	☐ ja 
☐ nein

	Das Haus/Gelände wird überwiegend (mind. 60%) durch das Amateurtheater betrieben
	☐ ja 
☐ nein

	Das Haus/Gelände ist Eigentum, Miete oder in langjähriger Pacht
	☐ ja 
☐ nein

	Auf wie viele Jahre ist die Nutzung des geförderten Hauses/Geländes gesichert?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Es liegt eine jährliche professionelle Wirtschaftsprüfung vor (z.B. Steuerberater:in)
	☐ ja 
☐ nein

	Es liegt eine eingetragene, gemeinnützige Rechtsform vor
	☐ ja 
☐ nein


Wir bestätigen, dass (bitte ankreuzen):
☐ wir von keinem anderen Programm des Landes Baden-Württemberg gefördert werden 
☐ die Gesamtfinanzierung und die Funktionsfähigkeit des Vorhabens gesichert sind
Erklärung zur Richtigkeit und Vollständigkeit (bitte ankreuzen)
☐  Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben, der beigefügten 
       Anlagen und die Übereinstimmung mit Büchern und Belegen. 

Erklärung zum Datenschutz nach DSGVO (bitte ankreuzen) 
☐ Wir haben die Informationen zum Datenschutz auf der Homepage des LABW gelesen und akzeptieren sie hiermit.  
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Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Ort, Datum					Unterschrift
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